
Die Lerninhalte aus Ausbil-
dungsabschnitt II als PRÜ-
FUNGSSCHWERPUNKT
Themenbereich
Themenbereich (z.B. Schwer-
punktbereich-> Referat)
Themenbereich

Die Lerninhalte aus Aus-
bildungsabschnitt III
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
sowie BEGLEITLEKTÜRE
mit max. 30 Seiten

Die Lerninhalte aus Ausbil-
dungsabschnitt IV
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
sowie BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt I
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt II
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt III
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt IV
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt I
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt II
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt III
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

Ausbildungsabschnitt IV
Themenbereich
Themenbereich
Themenbereich
1 BEGLEITLEKTÜRE mit
max. 30 Seiten

1. Schritt: mind. 3 Themenbereiche + 1 Begleitlektüre pro
Ausbildugsabschnitt erstellen

3. Schritt: der Kollegiat wählt einen der drei verbleibenden Ausbildungsabschnitte als PRÜFUNGSSCHWERPUNKT. Begleit-
lektüre streichen! Aus diesem Ausbildungsabschnitt wird nun ein Themenbereich ausgewählt, der Grundlage für das Referat ist (=
„Schwerpunktbereich“); die beiden weiteren Themenbereiche können allerdings auch abgefragt werden!! BEISPIEL:

2. Schritt: Entweder Ausbildungsabschnitt I oder Ausbil-
dungsabschnitt II STREICHEN. Zum Beispiel:
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(Natürlich hätte man auch
den Ausbildungsabschnitt II
oder IV als  Prüfungsschwer-

punkt wählen können!)

Daraus wird der erste Teil des Kolloquiums bestritten:
10minütiges Referat und 5minütiges Gespräch zum Referat..
Die Begleitlektüre dieses Ausbildungsabschnittes wird GESTRI-
CHEN (kann aber durchaus hilfreich zur Beantwortung der Fra-
gen sein!).

Daraus wird der zweite Teil des Kolloquiums bestritten: 15
Minuten lang Fragen zu den Themenbereichen der beiden ver-
bleibenden Ausbildungsabschnitte, außerdem zu den beiden ver-
bleibenden Begleitlektüren. (Hier beispielsweise III und VI).

Fassung: März 1998 got
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